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▶▶ Kassenabrechnung
nr. 03062 im Ausnahmefall auch neben nr. 01415 berechnungsfähig

| Der Bewertungsausschuss hat die Anmerkungen zur Nr. 03062 (NäPa-
Besuch) an die Anmerkungen zur Nr. 03063 (NäPa-Mitbesuch) angepasst. 
Seit 01.07.2017 ist die Nr. 03062 in begründetem Einzelfall auch neben Besu-
chen nach der Nr. 01415 berechnungsfähig. Lesen Sie zum Thema auch AAA 
09/2016, Seite 4 und AAA 01/2017, Seite 3. |
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▶▶ Infektionsschutz
mrSA: neue Definition des risikopatienten

| Der Bewertungsausschuss hat mit Wirkung zum 01.07.2017 die aktuellen 
Empfehlungen der Kommission für Krankenhaushygiene und Infektions-
prävention (KRINKO) beim Robert Koch-Institut (RKI) zur Prävention und 
Kontrolle von Methicillin-resistenten Staphylococcus aureus-Stämmen 
(MRSA) in medizinischen und pflegerischen Einrichtungen umgesetzt und 
damit den für die spezielle Diagnostik und Eradikationstherapie im Rahmen 
von MRSA in Betracht kommenden Personenkreis erweitert. |

Der MRSA-Risikopatient in Nr. 3 der Präambel zum Abschnitt 30.12 des EBM 
ist jetzt wie folgt definiert:

▶◼ Definition „mrSA-risikopatient“

Ein MRSA-Risikopatient muss in den letzten sechs Monaten stationär (mindes-
tens vier zusammenhängende Tage Verweildauer) behandelt worden sein und 
zusätzlich die folgenden Risikokriterien erfüllen: 

▶� Patient mit positivem MRSA-Nachweis in der Anamnese
und/oder

▶� Patient mit chronischer Pflegebedürftigkeit (Vorliegen eines Pflegegrads) und 
einem der nachfolgenden Risikofaktoren: 

▶▪ Antibiotikatherapie in den zurückliegenden 6 Monaten, 
▶▪ liegende Katheter (z. B. Harnblasenkatheter, PEG-Sonde, Trachealkanüle), 

und/oder 
▶� Patient mit Hautulkus, Gangrän, chronischer Wunde und/oder tiefer Weich-
gewebeinfektion 

und/oder
▶� Patient mit Dialysepflichtigkeit.

mind. 4 tage in den 
letzten 6 monaten 
stationär und mind. 
ein risikokriterium

▶▶ Präventionsempfehlung
Höhere Bewertung der früherkennungsuntersuchungen

| In AAA 06/2017, Seite 1 hatten wir bereits über den zum 01.07.2017 neu 
eingeführten Vordruck Muster 36 („Empfehlung zur verhaltensbezogenen 
Primärversorgung gemäß §  20  Abs.  5  SGB  V“) berichtet. Dem damit ver-
bundenen zusätzlichen Aufwand für die Beratung und Ausstellung dieser 
Empfehlung wird dadurch Rechnung getragen, dass die Bewertung für die 

10,53 Cent für die 
Beratung und 
Ausstellung des 
muster 36


